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1. Zweck 

1.1 Die vorliegenden «Richtlinien über die Führung, Steuerung und Aufsicht von Trägern öffentli-
cher Aufgaben (Public Corporate Governance-Richtlinien Kanton Bern)» regeln das Verhält-
nis zwischen dem Kanton als Eigner und den Trägern öffentlicher Aufgaben und legen die 
kantonsinternen Zuständigkeiten und Abläufe zur Betreuung (Führung, Steuerung und Auf-
sicht) derselben fest.  

1.2 Sie bezwecken überdies eine angemessene Steuerung und Kontrolle durch den Kanton ab-
hängig der Bedeutung für die Aufgabenerfüllung, dem Beteiligungsanteil des Kantons, von 
der Grösse und dem Risiko des einzelnen Trägers.  

 Dabei werden folgende Ziele berücksichtigt: 

a) Sicherstellung der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe, 

b) Wahrung der Eignerinteressen des Kantons, 

c) Abstimmung von Eignerinteressen und Interessen der Träger, 

d) Minimierung von allfälligen Risiken für den Kanton, 

e) Standardisierung der Instrumente und Prozesse zur Steuerung und Kontrolle durch den Kan-
ton, 

f) Transparenz der Steuerung der einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben durch den Eigner, 

g) kontinuierliche Überprüfung der Beteiligung an einzelnen Trägern öffentlicher Aufgaben hin-
sichtlich deren Notwendigkeit. 

 

Kommentar 
Der Kanton kann Anstalten und andere Institutionen des öffentlichen und privaten Rechts errichten, 
sich an Institutionen des öffentlichen oder privaten Rechts beteiligen und öffentliche Aufgaben an Pri-
vate und Institutionen ausserhalb der Verwaltung übertragen (Art. 95 Abs. 1 Kantonsverfassung [KV]).  
Gemäss Artikel 95 Absatz 3 KV hat der Regierungsrat die Aufsicht über die Träger öffentlicher Aufga-
ben. Gestützt darauf legt der Regierungsrat im Sinne einer systematischen Übersicht und einer ein-
heitlichen Rahmenordnung mit den vorliegenden Richtlinien die Instrumente und Verfahren betreffend 
die Führung, Steuerung und Aufsicht gegenüber den kantonalen Trägern öffentlicher Aufgaben fest.  
Damit wird gegen Innen der Rahmen des Beteiligungsmanagements des Kantons Bern hinsichtlich 
der eingesetzten Instrumente, Zuständigkeiten, Abläufe und internen Prozesse verbindlich festgelegt. 
Im Weiteren schafft die vorliegende Richtlinie gegen aussen Transparenz über die kantonale Steue-
rung und Aufsicht gegenüber den Trägern öffentlicher Aufgaben.  
Die vorliegenden Richtlinien stellen die Rahmenordnung der Public Corporate Governance im Kanton 
Bern dar. Public Corporate Governance beinhaltet sämtliche Grundsätze in Bezug auf die Führung, 
Steuerung und Aufsicht ausgelagerter Verwaltungsträger mit dem Ziel einer wirksamen und effizien-
ten Leistungserbringung. 
Dem Grossen Rat kommt gemäss Artikel 78 KV die Oberaufsicht zu; bei der Aufsicht des Regierungs-
rates hat das Gesetz für eine angemessene Mitwirkung des Grossen Rates zu sorgen (Art. 95 Abs. 3 
KV). 
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2. Geltungsbereich 

2.1 Die vorliegenden Richtlinien gelten in Bezug auf die «anderen Träger öffentlicher Aufgaben» 
im Sinne von Artikel 95 KV, die hier vereinfachend als «Träger öffentlicher Aufgaben» be-
zeichnet werden. Darunter werden Institutionen in den Gesellschaftsformen des Obligatio-
nenrechts oder der Rechtsform der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt verstanden, 
an welchen der Kanton als Träger beteiligt ist und die der Erfüllung von Staatsaufgaben die-
nen oder im öffentlichen Interesse liegen. Ebenfalls unter den Begriff «Träger öffentlicher 
Aufgaben» fallen in den vorliegenden Richtlinien Stiftungen, in welchen der Kanton zur Wah-
rung des öffentlichen Interesses im Stiftungsrat vertreten ist. 

2.2 Der Kanton kann sich an «Trägern öffentlicher Aufgaben» beteiligen, wenn diese das wirt-
schaftlichste und wirksamste Mittel darstellen, um die öffentliche Aufgabe zu vollziehen. Die 
Beteiligung ist zu veräussern, sobald die öffentliche Aufgabe bzw. das öffentliche Interesse 
entfallen.   

2.3 Nicht unter die Definition gemäss Ziffer 2.1 fallen die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht 
(BBSA) sowie die IV-Stelle (IVB) und die Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB). 

 

Kommentar 

Zu Ziffer 2.1 
Zahlreiche öffentliche Aufgaben werden heute durch selbstständige Verwaltungseinheiten – nament-
lich Anstalten –, durch andere öffentliche oder private Organisationen oder durch Private erfüllt. Diese 
sogenannte «mittelbare Verwaltung» hat ihre verfassungsrechtliche Grundlage in Artikel 95 KV. In der 
Verfassung werden diese Institutionen als «andere Träger öffentlicher Aufgaben» - bezeichnet (die 
zur zentralen und dezentralen Verwaltung hinzutreten). 
Die Definition gemäss Ziffer 2.1 grenzt die Träger öffentlicher Aufgaben im Sinne der vorliegenden 
Richtlinien von anderen Formen der Aufgabenerfüllung ab. So sind Formen der Aufgabenerfüllung 
durch Dritte, an denen der Kanton nicht als Eigner beteiligt ist, nicht als Träger öffentlicher Aufgaben 
im Sinne der vorliegenden Richtlinien zu betrachten. Unternehmen, die lediglich finanzielle Unterstüt-
zung in Form von Subventionen erhalten, fallen somit nicht unter die vorliegende Definition (z.B. Insti-
tutionen im Alters- und Behindertenbereich). Ebenso fallen im Sinne der vorliegenden Richtlinien un-
selbstständige Anstalten und Ämter aufgrund ihrer fehlenden eigenen Rechtspersönlichkeit – also weil 
sie keine rechtlich selbständigen Unternehmen sind – nicht unter den Begriff «Träger öffentlicher Auf-
gaben».  
Stiftungen, in deren Stiftungsrat der Kanton aufgrund des öffentlichen Interesses mit eigenen Vertre-
ter/innen vertreten ist, gelten ebenfalls als «Träger öffentlicher Aufgaben» im Sinne der vorliegenden 
Richtlinien. Auch wenn gemäss Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung vom 21. Oktober 2009 über die 
Aufsicht über die Stiftungen und die Vorsorgeeinrichtungen (ASVV; BSG 212.223.1) Stiftungen, die 
ihrer Bestimmung nach mehreren Gemeinden oder dem Kanton angehören, unter der Aufsicht der 
Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht stehen, so handelt es sich dabei in erster Linie um eine rein 
«technische» Fachaufsicht (vgl. die Aufgaben der Stiftungsaufsicht gemäss Artikel 11 ASVV). Sofern 
der Kanton aber mit eigenen Vertreter/innen im Stiftungsrat vertreten ist, wird von einem öffentlichen 
Interesse ausgegangen, welches auch eine politische Aufsicht über die entsprechende Stiftung not-
wendig macht.  
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Nicht unter den Begriff der «Träger öffentlicher Aufgaben» fallen Direktorenkonferenzen sowie inter-
nationale, interkantonale und kantonale Fachgremien, Kommissionen, Ausschüsse und/oder Arbeits-
gruppen sowie Vereine. Die vorliegenden Richtlinien verfolgen einen risikobasierten Ansatz bei der 
Aufsicht. Da die Vereinsmitgliedschaften des Kantons in aller Regel mit keinen erheblichen Risiken 
verbunden sind, ist aus Gründen der Verwaltungsökonomie und Effizienz angezeigt, Vereine vom 
Geltungsbereich der Richtlinien auszunehmen. 

Zu Ziffer 2.3 

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) 
Die BBSA ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Bern mit eigener Rechtspersönlichkeit und 
mit Sitz im Kanton Bern (Art. 2 des Gesetzes über die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht [BBSAG; 
BSG 212.223]). Zur Stärkung der Unabhängigkeit der Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen muss-
ten sich die kantonalen Aufsichtsbehörden per 1. Januar 2012 als öffentlich-rechtliche Anstalten mit 
eigener Rechtspersönlichkeit organisieren, die in ihrer Tätigkeit keinen Weisungen unterliegen. Damit 
soll ihre rechtliche, finanzielle und administrative Unabhängigkeit gewährleistet werden. Die Oberauf-
sicht über die Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge wird seit dem 1. Januar 2012 
nicht mehr durch den Bundesrat bzw. das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ausgeübt, son-
dern durch eine vom Bundesrat und der Bundesverwaltung unabhängige Oberaufsichtskommission. 
Ihre Aufgabe ist insbesondere die fachliche Aufsicht über die Aufsichtsbehörden. Im Kanton Bern 
wurde die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen bis Ende 2011 vom Amt für Sozialversicherung 
und Stiftungsaufsicht (ASVS), Abteilung „Berufliche Vorsorge und Stiftungen“, ausgeübt. Am 1. Ja-
nuar 2012 hat die selbstständig öffentlich-rechtliche Anstalt „Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht 
(BBSA)“ diese Aufgabe übernommen. Die dafür nötigen rechtlichen Grundlagen legte der Regierungs-
rat am 30. März 2011 in der Dringlichkeitsverordnung über die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtun-
gen, die Stiftungen und die Familienausgleichskassen (AVSFV) fest. Darin wurde geregelt, dass die 
BBSA vom Kanton weisungsungebunden und in rechtlicher, finanzieller und administrativer Hinsicht 
unabhängig ist. Da das ASVS, Abteilung „Berufliche Vorsorge und Stiftungen“, auch die Aufsicht über 
die klassischen Stiftungen und die Familienausgleichskassen ausübte, wurden diese Aufgaben aus 
Synergiegründen ebenfalls an die BBSA übertragen. Mit dem Gesetz über die Bernische BVG- und 
Stiftungsaufsicht (BBSAG) wurde die Dringlichkeitsverordnung durch ordentliches Recht abgelöst. Die 
BBSA hat im Jahr 2019 die letzte Tranche des gewährten Dotationskapital und Darlehen zurückbe-
zahlt (Art. 19 BBSAG).  
 

IV-Stelle Kanton Bern (IVB) 

Die IVB ist eine für das Gebiet des Kantons Bern zuständige selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt 
mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 2 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Invali-
denversicherung (EG IVG, BSG 841.21). Ihr obliegen alle ihr vom Bund zugewiesenen Aufgaben ge-
mäss der Bundesgesetzgebung über die IV und AHV (Art. 3 EG IVG). Der Kanton Bern hat ihr keine 
Aufgaben übertragen (nach Art. 3 EG IVG i.V.m. Art. 6 EG IVG kann der Kanton mit Genehmigung 
des Bundes der IVB Aufgaben im Rahmen der kantonalen IV übertragen und hat für diese Kosten auf-
zukommen). Gemäss Art 8 Abs. 1 EG IVB obliegt dem AKB-Aufsichtsrat auch die Aufsicht über die 
IV-Stelle Bern, soweit sie nicht der Aufsicht des Bundes oder der richterlichen Prüfung unterliegt. Die 
IVB vollzieht Bundesrecht, der Kanton hat entsprechend keine Steuerungsmöglichkeit: Rechtsform 
und Aufgaben sind vom Bundesrecht vorgegeben. Die IVB wird vollständig durch Bundesmittel finan-
ziert, wie bei der BBSA leistet der Kanton keine finanziellen Beiträge. Die politische Aufmerksamkeit 
ergibt sich aus den Aktivitäten des Bundes. Unter diesen Umständen macht die Formulierung einer 
Eignerstrategie keinen Sinn. Die Rolle des Kantons ist betreffend Aufsicht, Einsitz und Wahl in den 
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Aufsichtsrat gesetzlich vorgegeben. Eine jährliche Berichterstattung erübrigt sich. Auf Antrag der Di-
rektion für Inneres und Justiz (DIJ) wählt der Regierungsrat die Mitglieder des Aufsichtsrates (Art. 13 
Abs. 1 Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, EG 
AHVG, BSG 841.11). Die Kriterien hat der Regierungsrat am 26. November 2008 festgelegt (RRB 
1964/2008). Der/die Vorsteher/-in der Direktion für Inneres und Justiz ist von Gesetzes wegen Mit-
glied im Aufsichtsrat (Art. 13 Abs. 2 EG AHVG) und führt seinen Vorsitz (Art. 14 Abs. 1 EG AHVG). 
Dem Aufsichtsrat obliegt die Oberaufsicht in Verwaltungsangelegenheiten, die weder der Aufsicht des 
Bundes noch der richterlichen Prüfung unterliegen (Art. 8 EG IVG). Die Aufsicht des Kantons erfolgt 
durch die Vertretung der Direktorin der DIJ im Aufsichtsrat. Damit erübrigt sich, ein separates Auf-
sichtskonzept zu erarbeiten, Controlling-Gespräche durchzuführen und ein zusätzliches Reporting zu 
organisieren. Sollte die IVB den Richtlinien unterstellt werden, müsste zu praktisch allen Vorgaben 
der PCG-Richtlinien Ausnahmen formuliert werden. 

Ausgleichskasse Kanton Bern (AKB) 

Die AKB ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 3 des 
EG AHVG, BSG 841.11). Der AKB obliegen alle ihr vom Bund in der AHV sowie in anderen Bereichen 
übertragenen Aufgaben. Die Aufsicht obliegt dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV). Der 
Kanton kann der AKB durch Gesetz, Dekret oder Verordnung und mit Genehmigung des Bundes wei-
tere Aufgaben übertragen. Die Kosten für übertragene kantonale Aufgaben sind der AKB vom Kanton 
zu vergüten (Art. 3 EG AHVG). Soweit die Verwaltungskosten der AKB nicht durch Verwaltungskos-
tenbeiträge, Zuschüsse aus dem AHV-Ausgleichsfonds und allfällige Vermögensreserven der AKB 
gedeckt werden können, deckt der Kanton den Ausfall (Art. 6 Abs. 3 EG AHVG). Der Kanton Bern hat 
die Durchführung der EL sowie die Geschäftsführung und Verwaltung der Familienausgleichskasse 
des Kantons Bern (FKB) sowie die Durchführung der nichtlandwirtschaftlichen Kinderzulagenordnung 
für Arbeitnehmende an die AKB ausgelagert und kommt für die Durchführungskosten auf. 

Ein im Jahr 2020 in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten gelangt zum Schluss, dass dem Kanton im 
Bereich der EL keine Finanzaufsicht gegenüber der AKB zusteht. Die Befugnisse beschränken sich 
auf eine Dienstaufsicht (Finanzierungsprozess inkl. Verwaltungskosten des Amtes für Sozialversiche-
rungen (ASV) an die AKB, Personalführung und Büroinfrastruktur). Der Kanton darf keinen Einfluss 
auf die Kosten der AKB nehmen, da sie einen Bundesauftrag erfüllen muss. Zudem hat der Kanton 
keinen Einfluss auf die Investitionen der AKB. 

Der Kanton Bern hat wie bei der BBSA nur sehr beschränkte Eigner-Interessen: Aufgaben und 
Rechtsform sind primär vom Bundesrecht vorgegeben, weshalb sich die Formulierung einer Eig-
nerstrategie erübrigt. Die Aufsicht obliegt primär dem Bund und zwar auch in finanzieller Hinsicht. 
Dem Aufsichtsrat, dem der/die Vorsteher/-in der DIJ von Amtes wegen vorsteht (Art. 14 Abs. 1 EG 
AHVG) obliegt nur die Oberaufsicht in Verwaltungsangelegenheiten, die weder der Aufsicht des Bun-
des noch der richterlichen Prüfung unterliegen (Art. 12 Abs. 1 EG AHVG). Angesichts dieser Vorga-
ben erübrigt sich, ein eigenes Aufsichtskonzept zu erarbeiten betreffend Rechtsform, Zweck und Inte-
resse des kantonalen Engagements, finanzielle Bedeutung für den Kanton, Aufgaben des Regie-
rungsrates, Reporting, Aufgaben Fachdirektion, Festlegung von Kennzahlen und Grenzwerten, Aufga-
ben des Grossen Rates usw. Vorgaben dazu sind bereits gesetzlich festgelegt. Auf Antrag der DIJ 
wählt der Regierungsrat die Mitglieder des Aufsichtsrates (Art. 13 Abs. 1 EG AHVG). Die Kriterien hat 
der Regierungsrat am 26. November 2008 festgelegt (RRB 1964/2008). Der/die Vorsteher/-in der Di-
rektion für Inneres und Justiz ist von Gesetzes wegen Mitglied im Aufsichtsrat (Art. 13 Abs. 2 EG 
AHVG) und führt seinen Vorsitz (Art. 14 Abs. 1 EG AHVG). Controlling-Gespräche würden im Wider-
spruch zur Dienstaufsicht und zum gesetzlich vorgeschriebenen Vorsitz der DIJ und den Aufgaben 
und Kompetenzen des Aufsichtsrates. Eine jährliche Berichterstattung entsprechend den PCG-Richtli-
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nien zu Zweck des Engagements, Rechtsform, Kennzahlen, Controlling-Gesprächen und Risikobeur-
teilung usw. erscheint angesichts der klaren gesetzlichen Regelungen und der auf Verwaltung be-
schränkten Steuerung durch den Aufsichtsrat nicht sinnvoll. Würde die AKB den PCG-Richtlinien un-
terstellt, müsste praktisch zu jedem Punkt eine Ausnahmeregelung getroffen werden. 

 

Aus den vorstehend aufgeführten Gründen wird auf eine Unterstellung der BBSA, der IVB und der 
AKB unter die PCG-Richtlinien des Kantons Bern verzichtet. 
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3. Verbindlichkeit der Richtlinien 

3.1 Die Richtlinien gelten für die Direktionen und die Staatskanzlei als verbindliche Weisungen. 
Für die Träger öffentlicher Aufgaben sind sie nicht verbindlich. Sie zeigen diesen die Absich-
ten des Kantons in Bezug auf deren Führung, Steuerung und Aufsicht. 

3.2 In begründeten Fällen und soweit dies im Interesse des Kantons liegt, ist eine Abweichung 
von den Richtlinien möglich. Die Führung, Steuerung und Aufsicht des entsprechenden Trä-
gers öffentlicher Aufgaben darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Abweichungen von den 
Richtlinien sind im Aufsichtskonzept des betreffenden Trägers öffentlicher Aufgaben zu be-
gründen1. 

3.3 Die Bewilligung der Abweichungen von den Richtlinien erfolgt bei Trägern öffentlicher Aufga-
ben des ersten Kreises (vgl. Ziff. 6 und Anhang 1) durch den Regierungsrat (vgl. Ziffern 10.2 
und 10.5). Bei den Trägern öffentlicher Aufgaben des zweiten und des dritten Kreises durch 
die zuständige Direktorin oder den zuständigen Direktor. Bei den Träger öffentlicher Aufga-
ben des zweiten Kreises erfolgen die im Aufsichtskonzept aufgeführten Abweichungen in Ab-
sprache mit der Finanzdirektion. Kann mit der Finanzdirektion (bzw. der Wirtschafts-, Ener-
gie- und Umweltdirektion für Abweichungen der Finanzdirektion) keine Einigung über die Ab-
weichung erzielt werden, entscheidet abschliessend der Regierungsrat. 

3.4 Spezialgesetzliche Bestimmungen gehen den PCG-Richtlinien vor. Namentlich für folgende 
Unternehmen und Institutionen gelten in Bezug auf die Führung, Steuerung und Aufsicht 
spezialgesetzliche Regelungen: 

h) Berner Kantonalbank BEKB AG 
Gesetz über die Aktiengesellschaft der Berner Kantonalbank (AGBEKBG; BSG 951.10) 

i) Bedag Informatik AG 
Gesetz über die Aktiengesellschaft Bedag Informatik (BIG; BSG 152.031.2) 

j) BKW AG 
Gesetz über die Beteiligung des Kantons Bern an der BKW AG (BKWG; BSG 741.3) 

k) Universität Bern 
Gesetz über die Universität (UniG; BSG 436.11) 

l) Berner Fachhochschule 
Gesetz über die Berner Fachhochschule (FaG; BSG 435.411) 

m) Deutschsprachige Pädagogische Hochschule 
Gesetz über die deutschsprachige Pädagogische Hochschule (PHG; BSG 436.91) 

n) Haute Ecole Pédagogique Berne, Jura, Neuchâtel (HEP-BEJUNE) 
Gesetz über den Beitritt des Kantons Bern zum interkantonalen Konkordat zur Schaffung ei-
ner gemeinsamen Pädagogischen Hochschule der Kantone Bern, Jura und Neuenburg (BSG 
439.28) 

o) Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) 
Gesetz betreffend den Beitritt des Kantons Bern zur Vereinbarung über die Hochschule ARC 

                                                   
1 vgl. Ziffer 10.6 
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Bern-Jura-Neuenburg, zum interkantonalen Konkordat über die Errichtung einer Fachhoch-
schule Westschweiz und zur interkantonalen Vereinbarung über die Errichtung der Fach-
hochschule Westschweiz für Gesundheit und Soziale Arbeit (BSG 439.32) 

p) Schulverlag plus AG 
Gesetz über die Aktiengesellschaft Berner Lehrmittel- und Medienverlag (BLMVG; BSG 
430.121) 

q) Gebäudeversicherung Bern (GVB) 
Gebäudeversicherungsgesetz (GVG; BSG 873.11) 

r) Regionale Psychiatrische Dienste (RPD) AG, Regionale Spitalzentren (RSZ) AG, Hôpital du 
Jura bernois SA, Inselspital-Stiftung, Insel Gruppe AG, Spital Netz Bern Immobilien AG und 
Berner Klinik Montana 
Spitalversorgungsgesetz (SpVG; BSG 812.11) 

s) Bernische Pensionskasse (BPK) und Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK) 
Gesetz über die kantonalen Pensionskassen (PKG; BSG 153.41) 

 

Kommentar 

Zu Ziffer 3.1 
Das Verhältnis zwischen dem Kanton und den Trägern öffentlicher Aufgaben wird in erster Linie nicht 
durch die PCG-Richtlinien, sondern durch das Recht geregelt, dem die Träger öffentlicher Aufgaben 
unterstehen (insbesondere kantonale Spezialgesetze oder das Obligationenrecht). Kantonsintern sind 
die Richtlinien verbindlich und legen transparent dar, wie und mit welchen Instrumenten der Kanton 
die Träger öffentlicher Aufgaben führt. Somit zeigen die Richtlinien in jenen Bereichen, welche die in-
nere Organisation der Träger rechtlicher Aufgaben betreffen, die Absichten des Kantons, welche die 
Direktionen und die Staatskanzlei im Fall von entsprechenden Fragen (z.B. Ausgestaltung von Statu-
ten und Reglementen) im Rahmen ihrer Handlungen umsetzen sollen.  

Zu den Ziffern 3.2 und 3.3 
Den vorliegenden Richtlinien sollen möglichst alle Träger öffentlicher Aufgaben unterstellt werden, so 
dass «blinde Flecken» der Aufsicht, aber auch hinsichtlich der Führung und Steuerung vermieden 
werden können. Allerdings eignen sich nicht alle der in den vorliegenden Richtlinien aufgeführten In-
strumente gleichermassen für alle Träger öffentlicher Aufgaben. So wäre es beispielsweise nicht ziel-
führend, wenn der Regierungsrat «mindestens jährlich» mit dem strategischen Führungsorgan der 
Schweizerischen Nationalbank ein «Controllinggespräch» durchführen würde. Daneben sollen unnö-
tige Doppelspurigkeiten bzw. eine Übersteuerung in der Wahrnehmung der Aufsicht, der Führung und 
Steuerung vermieden werden. Dies gilt insbesondere auch bei den Trägern öffentlicher Aufgaben, bei 
welchen spezialgesetzliche oder bundesrechtliche Vorgaben bestehen.  
Aus diesen Überlegungen wird mit den Ziffern 3.2 und 3.3 dargelegt, wie gegebenenfalls von den 
Richtlinien abgewichen werden kann, ohne dass damit gleich die Anwendung sämtlicher Ziffern der 
Richtlinien in Frage gestellt wird. Abweichungen von den vorliegenden Richtlinien sind demnach mög-
lich, müssen aber in den jeweiligen Aufsichtskonzepten begründet werden. Mit dieser «Hürde» wird 
sichergestellt, dass Abweichungen nicht beliebig vorgenommen werden können und zusätzlich durch 
den Regierungsrat gutgeheissen (für Träger öffentlicher Aufgaben des ersten Kreises) oder in Abspra-
che mit der Finanzdirektion (für Träger öffentlicher Aufgaben des zweiten Kreises) vorgenommen wer-
den müssen.   
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4. Überprüfung der Richtlinien 

4.1 Die vorliegenden Richtlinien sind alle vier Jahre zu überprüfen.  

 

Kommentar 

Neben der periodischen Überprüfung der Richtlinien besteht die Möglichkeit, insbesondere im Rah-
men des jährlichen standardisierten Reportings allfällige Anpassungen vorzunehmen.  
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5. Errichtung, Veränderung der Beteiligungsanteile und Veräusserung von Trägern öffentli-
cher Aufgaben 

5.1 Wer zur Errichtung, der Veränderung der Beteiligungsanteile und Veräusserung von Trägern 
öffentlicher Aufgaben zuständig ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Dabei sind insbesondere die 
anwendbaren spezialgesetzlichen Kompetenzregelungen und die finanzhaushaltrechtlichen 
Zuständigkeiten gemäss der Gesetzgebung über die Steuerung von Finanzen und Leistun-
gen zu berücksichtigen. 
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6. Einteilung der Träger öffentlicher Aufgaben in ein Dreikreisemodell 

6.1 Der Regierungsrat nimmt die Führung, Steuerung und Aufsicht der Träger öffentlicher Aufga-
ben auf der Basis eines Dreikreisemodells wahr. Er teilt hierfür die Träger öffentlicher Aufga-
ben in drei Kreise ein. Die Einteilung in die drei Kreise erfolgt gestützt auf die folgenden Kri-
terien: 

a) Grösse (Bilanzsumme, Umsatzerlös, Vollzeitstellen), 

b) Beteiligungsanteil, 

c) Finanzielle Erträge, 

d) Beiträge des Kantons 

e) Bedeutung für den Kanton (in politischer, volkswirtschaftlicher und strategischer Hinsicht), 

f) Risiko für den Kanton (politisch und finanziell). 

6.2 Die Intensität der Führung, Steuerung und Aufsicht wird auf die einzelnen Kreise abge-
stimmt.  

6.3 Die Einteilung bzw. deren Kriterien werden alle vier Jahre durch die Arbeitsgruppe PCG BE 
(vgl. Ziffern 7.8 und 7.9) überprüft und dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt. 

6.4 In Anhang 1 zu den vorliegenden Richtlinien findet sich eine Übersicht über die Zuteilung der 
einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben in die drei Kreise. 

 

Kommentar 

Die Führung, Steuerung und Aufsicht der Träger öffentlicher Aufgaben erfolgt auf der Basis eines 
Dreikreisemodells. Mit dessen Anwendung kann der unterschiedlichen Grösse und des Beteiligungs-
anteils sowie der Bedeutung (in politischer, finanzieller, volkswirtschaftlicher und strategischer Hin-
sicht) und des Risikos der einzelnen Träger der öffentlichen Aufgabe für den Kanton Rechnung getra-
gen werden.  

Während die Intensität der Führung, Steuerung und Aufsicht der Träger der öffentlichen Aufgabe des 
ersten Kreises relativ hoch ist, fällt diese bei den Träger der öffentlichen Aufgabe des dritten Kreises 
eher gering aus. 

Die Zuteilung der einzelnen Träger auf die drei Kreise erfolgt entlang der in Ziffer 6.1 aufgeführten Kri-
terien.  
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7. Rollen und Zuständigkeiten 

Regierungsrat 

7.1 Gestützt auf Artikel 95 Absatz 3 KV stehen die Träger öffentlicher Aufgaben unter der Auf-
sicht des Regierungsrates. Dem Regierungsrat kommen in diesem Zusammenhang nament-
lich die folgenden Aufgaben zu: 

a) Beurteilung von Anträgen an die Generalversammlung, 

b) Durchführung von Controllinggesprächen, 

c) Kenntnisnahme des jährlichen Reportings zu den Trägern öffentlicher Aufgaben, 

d) Wahl von Mitgliedern des strategischen Führungsorgans, 

e) Bezeichnung der für die einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben zuständigen Fachdirekti-
onen, 

f) allgemeine Geschäfte im Zusammenhang mit dem jeweiligen Träger öffentlicher Aufga-
ben, 

g) Zuteilung der einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben im Dreikreisemodell gemäss Zif-
fer  6.1 dieser Richtlinien. 

Grosser Rat 

7.2 Der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates obliegt die Oberaufsicht über den 
Regierungsrat und die Träger öffentlicher Aufgaben (Art. 37 Abs. 2 Bst. a Geschäftsordnung 
des Grossen Rates; BSG 151.211). Sie kontrolliert im Sinne einer Oberaufsicht, ob die di-
rekte Aufsicht des Regierungsrates funktioniert. 

Finanzkontrolle 

7.3 Gemäss ständiger Praxis, die im neuen Finanzkontrollgesetz verankert werden soll, fallen 
Beteiligungen an Trägern öffentlicher Aufgaben in den Kontrollbereich der Finanzkontrolle. 
Die Aufgabe der Finanzkontrolle beschränkt sich auf die Überprüfung der Wahrnehmung der 
Aufsichts- und Controllingaufgaben durch die zuständigen kantonalen Stellen. Die Kontrolle 
ist gegenüber der Aufsicht des Regierungsrates und der Direktionen subsidiär. 

Datenschutzaufsichtsstelle 

7.4 Organe von Körperschaften und Anstalten sowie Private, denen vom Kanton öffentliche Auf-
gaben übertragen sind, gelten insoweit als Behörden im Sinne des Datenschutzgesetzes 
(KDSG; BSG 152.04) und unterstehen der Aufsicht der kantonalen Aufsichtsstelle gemäss 
den Art. 32 ff. KDSG. Die Aufsicht beschränkt sich auf die Einhaltung der Vorschriften über 
die Informationssicherheit und den Datenschutz. Sie erfolgt von der Aufsicht des Regie-
rungsrates und der Direktionen unabhängig. 

Fachdirektionen 

7.5 Die Betreuung der einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben erfolgt durch die durch den Regie-
rungsrat hierfür bestimmten Fachdirektionen.  
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7.6 Ist die Fachdirektion gleichzeitig für die Wahrnehmung der Eignerrolle wie auch für die Ge-
währleistung der ausgelagerten Aufgabenerfüllung zuständig, so sind die dafür zuständigen 
Stellen organisatorisch zu trennen. In diesem Fall nimmt in der Regel das Generalsekretariat 
der zuständigen Fachdirektion die Eignerrolle wahr, währendem die Gewährleistung der öf-
fentlichen Aufgabe durch das zuständige Fachamt sichergestellt wird.  

Finanzdirektion 

7.7 Die Finanzdirektion bildet die Koordinations- und Anlaufstelle der Direktionen und der Staats-
kanzlei für Fragen im Zusammenhang mit der Aufsicht und dem Controlling gegenüber den 
Trägern öffentlicher Aufgaben. Sie ist verantwortlich für die Weiterentwicklung der Methodik, 
der Prozesse, die Dokumentation sowie die Weiterentwicklung der Public Corporate Gover-
nance auf gesamtstaatlicher Ebene ganz generell.  

Arbeitsgruppe Public Corporate Governance Kanton Bern (PCG BE) 

7.8 Die Finanzdirektion wird in ihrer Koordinationsfunktion durch die Arbeitsgruppe PCG BE un-
terstützt. Die Direktionen und die Staatskanzlei bezeichnen je eine Vertreterin bzw. einen 
Vertreter in der Arbeitsgruppe PCG BE. Die Leitung der Arbeitsgruppe obliegt der Finanzdi-
rektion. 

7.9 Die Arbeitsgruppe PCG BE tauscht sich auf Verwaltungsebene zu Fragestellungen rund um 
Träger öffentlicher Aufgaben aus (z.B. zur Weiterentwicklung der Instrumente zur «Führung, 
Aufsicht und Steuerung», Klärung von Grundsatzfragen, etc.).  

 

Kommentar 

Zu Ziffer 7.2 
Die Funktion der Geschäftsprüfungskommission (GPK) besteht darin, zu kontrollieren, ob die Aufsicht 
des Regierungsrates funktioniert. «Die vornehmliche Aufgabe der parlamentarischen Oberaufsicht be-
steht darin, mit geeigneten modernen Mitteln dergestalt auf die Exekutive und die Träger öffentlicher 
Aufgaben einzuwirken, dass deren Handlungen und Unterlassungen offengelegt und die politischen 
Verantwortlichkeiten zugeordnet werden können. Das Parlament ist also nicht oberste operative Lei-
tung im „Unternehmen Staat“, sondern vorab Kontrollinstanz. Eigentliche Steuerungsfunktionen 
(„Controlling“) kommen ihm im gewaltenteiligen demokratischen Rechtsstaat grundsätzlich nicht zu.»2. 
Grundlage der Oberaufsicht durch die GPK über die Träger öffentlicher Aufgaben bildet das Konzept 
«Ausübung der Oberaufsicht über andere Träger öffentlicher Aufgaben» (KoTrA) vom 12. Dezember 
2015. Darin werden unter anderem der Auftrag, der Umfang, der Umgang mit dem jährlichen Report-
ing gemäss Ziffer 14 der vorliegenden Richtlinien erläutert. Ebenfalls Bestandteil des KoTrA stellt die 
Schilderung des konkreten Prüfungsablaufs über die jährlich stattfindende «exemplarische Prüfung» 
über die Verfahren und Abläufe der Aufsicht des Regierungsrates und der zuständigen Fachdirektion 
eines durch die GPK ausgewählten Trägers öffentlicher Aufgaben.  

Zu Ziffer 7.3 
Bei der Prüfung von Trägern öffentlicher Aufgaben durch die Finanzkontrolle ist die Prüfungstiefe rest-

                                                   
2 Gutachten von Prof. Dr. U. Zimmerli betreffend „Parlamentarische Oberaufsicht über öffentliche Unternehmen“, Bern, 25. März 2002 
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riktiv zu handhaben. Die Finanzkontrolle soll keine direkten Prüfungen vor Ort vornehmen. Ihre Auf-
gabe ist vielmehr beschränkt auf die Überprüfung der Wahrnehmung der Aufsichts- und Controlling-
aufgaben durch die zuständigen kantonalen Stellen. Die Kontrolle ist gegenüber Regierungsrat und 
Direktionen subsidiär. Die betroffenen juristischen Personen verfügen über eigene interne Führungs- 
und Kontrollsysteme, denen die hauptsächliche Aufsicht zukommt. Seitens des Kantons ist die Kon-
trolle in erster Linie durch die zuständigen (Fach-)Direktionen und das Controlling des Regierungs-
rates über die Träger öffentlicher Aufgaben sicherzustellen. Der Finanzkontrolle kann aus Gründen 
der Verhältnismässigkeit und zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten nicht dieselbe Aufgabe zukom-
men wie den zuständigen Fachdirektionen oder der Revisionsstelle der Träger öffentlicher Aufgaben. 
Die Aufgabe der Finanzkontrolle beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Aufsicht und das Controlling 
durch die Fachdirektionen bzw. den Regierungsrat gemäss den geltenden Vorgaben des Grossen Ra-
tes und des Regierungsrates erfolgen. Dabei prüft die Finanzkontrolle, ob die Vorgaben die wesentli-
chen Risiken des Kantons abdecken.  
Zur Abgrenzung: Bezüglich allfälliger Staatsbeiträge, die Unternehmen erhalten, prüft die Finanzkon-
trolle die Ordnungs- und Rechtmässigkeit sowie die Zweckmässigkeit der Mittelverwendung. 

Hinsichtlich der Prüfkompetenz und -tiefe der Finanzkontrolle bestehen derzeit noch offene Fragen. 
Um diesbezüglich Klarheit zu schaffen wurde ein Gutachten zu den Mitwirkungspflichten gemäss 
KFKG (kantonales Finanzkontrollgesetz) in Auftrag gegeben. Das Gutachten soll Ende Februar 2021 
vorliegen. Allfällig daraus resultierende Erkenntnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt in die vor-
liegenden Richtlinien einfliessen. 

Zu Ziffer 7.4 
Die kantonale Aufsichtsstelle für Datenschutz erfüllt ihre Aufgaben selbständig und unabhängig; die 
Aufsicht erfolgt auf der Grundlage einer Risikobeurteilung und im Rahmen der verfügbaren Ressour-
cen. Bei Differenzen richten sich Verfahren und Zuständigkeit nach dem KDSG sowie der für das be-
treffende Rechtsgebiet anwendbaren Verfahrensordnung (Art. 35 und Art. 26 KDSG). Die Aufsichts-
stelle erstattet dem Grossen Rat und dem Regierungsrat jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit und 
weist darin insbesondere auf erkannte Mängel und wünschbare Änderungen hin (Art. 37 KDSG). 
Zu Ziffer 7.5 
Die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion des Regierungsrates setzt generell eine entsprechende Be-
treuung dieser Organisationen voraus. Die Betreuung der einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben er-
folgt durch die durch den Regierungsrat hierfür bestimmten Fachdirektionen. 
Diese stellen sicher, dass die kantonalen Interessen, welche politischer und/oder finanzieller Natur 
sind, gegenüber diesen Organisationen gewahrt werden. Die zuständigen Fachdirektionen pflegen die 
Beziehungen zu den Organisationen und beschaffen sich die nötigen Informationen, um eine regel-
mässige Standortbestimmung und Risikobeurteilung vornehmen zu können. Sie sind zuständig für die 
Vorbereitung allfälliger Controllinggespräche sowie der Beschlussfassung zu Belangen seitens der 
Organisation, welche vom Regierungsrat als zuständiges Organ entschieden werden müssen. 
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8. Instrumente der Führung, der Steuerung und der Aufsicht 

8.1 Der Regierungsrat nimmt die Führung, die Steuerung und die Aufsicht gegenüber den Trä-
gern öffentlicher Aufgaben insbesondere mit den folgenden Instrumenten wahr:  

a) Eignerstrategien, 

b) Aufsichtskonzepte, 

c) Festlegung eines Anforderungsprofils für Mitglieder des strategischen Führungsorgans, 

d) jährlichem standardisiertem Reporting, 

e) Controllinggesprächen mit den strategischen Führungsorganen, 

f) Spezialberichterstattungen, 

g) weiteren Instrumenten und Tätigkeiten. 

8.2 Gestützt auf Art. 48 des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der Ver-
waltung (Organisationsgesetz, OrG; BSG 152.01) können die Interessen des Kantons in Or-
ganen von juristischen Personen – soweit es die Gesetzgebung vorsieht oder der Regie-
rungsrat es in begründeten Fällen beschliesst (vgl. dazu auch Ziffer 12 der vorliegenden 
Richtlinien) – auch mit Kantonsvertreterinnen und -vertretern wahrgenommen werden.  
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9. Eignerstrategie 

9.1 Der Regierungsrat legt für die Träger öffentlicher Aufgaben des ersten Kreises eine Eig-
nerstrategie fest.  

9.2 Die zuständige Fachdirektion legt für die Träger öffentlicher Aufgaben des zweiten Kreises 
eine Eignerstrategie fest. 

9.3 Die zuständige Fachdirektion kann für die Träger öffentlicher Aufgaben des dritten Kreises 
bei Bedarf eine Eignerstrategie festlegen. 

9.4 Die Eignerstrategie hat die folgenden Elemente zu enthalten:  

a) Allgemeine Grundlagen und Bestimmungen 
(u.a. Zweck der Eignerstrategie, Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich, rechtliche Grundla-
gen) 

b) Zweck und Interesse des kantonalen Engagements (u.a. weshalb erfolgt eine Beteiligung 
des Kantons) 

c) Eignerziele 
 Unternehmerische und organisatorische Ziele 

(z.B. Definition der langfristigen Zielsetzung, Positionierung des Trägers einer öffentlichen 
Aufgabe im Markt, Beschreibung von allfälligen Rollenkonflikten und des Umgangs mit 
denselben etc.) 

 Wirtschaftliche und finanzielle Ziele 
(z.B. in Bezug auf Gewinn, Dividendenpolitik, Investitionen etc.) 

 Soziale und personelle Ziele 
(z.B. Hinweise zur Personalpolitik, sozialen Leistungen, Gleichstellung etc.) 

 Ziele in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung 

 Kooperationen: Beteiligungen, Joint Ventures, Zusammenarbeitsverträge 

d) Vorgaben zur Führung 
(u.a. Anforderungen und Erwartungen hinsichtlich der Vergütung der operativen und strategi-
schen Führungsebene [Verweis auf übergeordnete Leitsätze zur Vergütung der operativen 
und strategischen Führungsorgane in Träger öffentlicher Aufgaben] etc.) 

e) Vorgaben zur Aufsicht und zum Controlling 
(u.a. hinsichtlich Berichterstattung und Reporting) 

f) Schlussbestimmungen 
(u.a. Abweichungen und Ausnahmen, Inkrafttreten, Änderungen und Ergänzungen etc.)  

9.5 Die zuständigen Fachdirektionen überprüfen mindestens alle vier Jahre die Eignerstrategien 
und legen dem Regierungsrat (Kreis 1) bzw. dem zuständigen Regierungsmitglied (Kreis 2 
und 3) allfällige Anpassungen zur Genehmigung vor. 
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Kommentar  

Die Eignerstrategie enthält die Absichten des Kantons, die er mit seiner Beteiligung verfolgt. Die Eig-
nerstrategie dient zum einen dazu, festzulegen welche Zwecke mit der Beteiligung verfolgt werden. 
Zum anderen dient die Eignerstrategie auch den Führungsgremien des Trägers der öffentlichen Auf-
gabe, die Absichten des Kantons mit der Beteiligung zu kennen. In der Eignerstrategie ist auf allfällige 
Rollenkonflikte im Zusammenhang mit der kantonalen Beteiligung hinzuweisen. So kann im konkreten 
Fall beispielsweise die auf nachhaltige Aufgabenerfüllung ausgerichtete Gewährleisterrolle mit der 
vorab auf Rentabilität ausgerichteten Eignerrolle oder allenfalls auch einer Bestellerrolle im Wider-
spruch stehen. In der Eignerstrategie sind die verschiedenen Ziele der Beteiligung offen darzulegen 
und Konflikte soweit möglich aufzulösen, indem die unterschiedlichen Ziele beschrieben und gewich-
tet bzw. priorisiert werden. 
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10. Aufsichtskonzepte 

10.1 In den Aufsichtskonzepten wird festgelegt, wie die Führung, die Steuerung und die Aufsicht 
betreffend die einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben durch die kantonalen Organe wahrge-
nommen wird. 

10.2 Der Regierungsrat erlässt für die Träger öffentlicher Aufgaben des ersten Kreises ein Auf-
sichtskonzept.  

10.3 Die zuständige Fachdirektion erlässt für die Träger öffentlicher Aufgaben des zweiten Krei-
ses ein Aufsichtskonzept. 

10.4 Die zuständige Fachdirektion kann für die Träger öffentlicher Aufgaben des dritten Kreises 
bei Bedarf ein Aufsichtskonzept erlassen. 

10.5 Allfällige Anpassungen an den Aufsichtskonzepten sind durch das zuständige Organ gemäss 
den Ziffern 10.2 bis 10.4 zu genehmigen.  

10.6 Die Aufsichtskonzepte beinhalten folgende Elemente: 

a) Rechtsform und spezialgesetzliche Grundlagen 
Kurzer Hinweis auf die Rechtsform und auf eine allfällig vorhandene spezialgesetzliche 
Grundlage der betreffenden Organisation. 

b) Zweck und Interesse des kantonalen Engagements3 
Kurze Darlegung, wie das kantonale Engagement an der Organisation begründet ist. 

c) Finanzielle Bedeutung für den Kanton 
Grössenordnung der finanziellen Bedeutung (Beteiligung am Grundkapital, Gewährung von 
Darlehen, regelmässige Beiträge, Haftung des Kantons). 

d) Gesetzlich vorgesehenes Aufsichtsorgan 
Aufgaben eines allenfalls spezialgesetzlich vorgesehenen Aufsichtsorgans, Verhältnis zur 
Aufsicht durch die zuständige Fachdirektion. 

e) Kantonsvertretung im strategischen Führungsorgan 
Ziele, Rolle und Aufgaben einer allfälligen Kantonsvertretung.  

f) Vermeidung von Rollenkonflikten 
Darlegung der Vorkehrungen, um allfällige Rollenkonflikte zu vermeiden. 

g) Vertretung des Kantons an der Generalversammlung 
Festlegung, wie die Vertretung des Kantons an der Generalversammlung wahrgenommen 
wird und wie die vorgängige Beurteilung von Anträgen an die Generalversammlung kantons-
intern organisiert ist. 

h) Gesetzlich festgelegte Aufgaben des Regierungsrates 
Konkretisierung der Aufgaben des Regierungsrates. 

i) Weitere vom Regierungsrat wahrgenommene Aufgaben 
Darstellung der weiteren vom Regierungsrat wahrgenommenen Aufgaben, welche im Zu-
sammenhang mit der Ausübung seiner Aufsichtsfunktion stehen. 

                                                   
3 Nur wenn nicht bereits in der Eignerstrategie beschrieben. 
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j) Reporting 
Festlegung, in welchen Rahmen und in welchem Rhythmus die Berichterstattung der zustän-
digen Fachdirektion an den Regierungsrat erfolgt. 

k) Aufgaben der zuständigen Fachdirektion 
Konkretisierung der Aufgaben der zuständigen Fachdirektion. 

l) Festlegung von Kennzahlen und Grenzwerten für die Ampelsteuerung des jährlichen stan-
dardisierten Reportings 
Die Kennzahlen und Grenzwerte unterstützen die Fachdirektionen bei ihrer Gesamteinschät-
zung zum Zustand der Organisation und der entsprechenden Ampelsteuerung. Grundsätzlich 
sind je Organisation mindestens drei Kennzahlen mit den dazugehörigen Grenzwerten fest-
zulegen.  

m) Aufgaben des Grossen Rates 
In diesem Teil sind die spezialgesetzlichen Vorgaben – falls vorhanden – zu nennen, wie und 
zu welchen Geschäften der Grosse Rat betreffend die einzelne Organisation zu befassen ist. 

n) Aufgaben der Finanzkontrolle 
In diesem Teil sind die spezialgesetzlichen Vorgaben – falls vorhanden – zu nennen, wie und 
zu welchen Geschäften die Finanzkontrolle betreffend die einzelne Organisation zu befassen 
ist. 

o) Begründung allfälliger Abweichungen zu den vorliegenden Richtlinien 
Gestützt auf Ziffer 3.2 sind in begründeten Fällen und soweit dies im Interesse des Kantons 
liegt, Abweichungen von den Richtlinien möglich. Die Abweichungen sind im Aufsichtskon-
zept zu begründen. 

10.7 Die zuständigen Fachdirektionen überprüfen die Aufsichtskonzepte regelmässig bezüglich 
Aktualität, Inhalt und Qualität.  

10.8 Spätestens vier Jahre nach Verabschiedung der jeweiligen Aufsichtskonzepte ist eine gene-
relle Überprüfung durch die zuständige Fachdirektion vorzunehmen und dem Regierungsrat 
(Kreis 1) bzw. dem zuständigen Regierungsmitglied (Kreis 2 und 3) Bericht zu erstatten.  

 

Kommentar 

In den Aufsichtskonzepten wird dem Regierungsrat sowie dem Grossen Rat transparent gemacht, wie 
die Aufsicht gegenüber den jeweiligen Organisationen wahrgenommen wird. Die Aufsichtskonzepte 
haben einen standardisierten Aufbau mit festgelegten Komponenten. Die inhaltlichen Ausführungen 
zu den einzelnen Komponenten können situationsbezogen auf die einzelnen Träger öffentlicher Auf-
gaben angepasst werden. Auf die gesetzlich ausführlich geregelte Datenschutzaufsicht ist in den Auf-
sichtskonzepten höchstens deklaratorisch hinzuweisen. 
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11. Wahl des strategischen Führungsorgans 

11.1 Der Regierungsrat bestimmt die Mitglieder des strategischen Führungsorgans der Träger öf-
fentlicher Aufgaben des ersten und des zweiten Kreises, soweit dem Kanton hierfür Wahlbe-
fugnisse oder Vorschlagsrechte zustehen. Die Direktorin oder der Direktor der zuständigen 
Fachdirektion bestimmt die Mitglieder des strategischen Führungsorgans der Träger öffentli-
cher Aufgaben des dritten Kreises, soweit ihm hierfür Wahlbefugnisse oder Vorschlagsrechte 
zustehen. 

11.2 Der Regierungsrat erlässt im Rahmen seiner Wahl- bzw. Vorschlagsbefugnis für sämtliche 
Träger öffentlicher Aufgaben des ersten Kreises ein spezifisches Anforderungsprofil für die 
Wahl des strategischen Führungsorgans. Dieses enthält mindestens Informationen zu den 
folgenden Elementen:  

a) fachliche Kompetenzen der Mitglieder des strategischen Führungsorgans, 

b) persönliche Kompetenzen der Mitglieder des strategischen Führungsorgans, 

c) Unabhängigkeit der Mitglieder des strategischen Führungsorgans, 

d) Anforderungen an das strategische Führungsorgan als Gesamtgremium, 

e) Geschlechtervertretung und französischsprachige Minderheit. 

11.3 Für die Träger öffentlicher Aufgaben des zweiten und dritten Kreises gilt ein allgemeines An-
forderungsprofil für das strategische Führungsorgan. Dieses ist ebenfalls durch den Regie-
rungsrat zu genehmigen. 

11.4 Das allgemeine Anforderungsprofil beinhaltet mindestens die folgenden Elemente: 

a) Anwendung und Grundsätze des allgemeinen Anforderungsprofils, 

b) Anforderung an das einzelne Mitglied des strategischen Führungsorgans (fachliche Kompe-
tenzen, persönliche Kompetenzen, Unabhängigkeit), 

c) Anforderungen an die Verwaltungs- und Stiftungsratsmitglieder als Gesamtheit (fachliche 
Kompetenzen, Geschlechtervertretung und französischsprachige Minderheit), 

d) Anforderungen an das Präsidium des Verwaltungs- und Stiftungsrats (fachliche Kompeten-
zen, persönliche Kompetenzen). 

11.5 Die Anforderungsprofile gemäss den vorliegenden Richtlinien kommen bei sämtlichen Neu- 
und Wiederwahlen zur Anwendung.  

11.6 Zusätzlich sind durch die zuständigen Fachdirektionen bei Neuwahlen und periodisch bei 
Wiederwahlen (mindestens alle vier Jahre) die Interessenbindungen der Verwaltungs- und 
Stiftungsräte mittels Selbstdeklaration zu erfassen und dem Regierungsrat (1. und 2. Kreis) 
bzw. der zuständigen Fachdirektion (3. Kreis) zur Kenntnis zu bringen. 

11.7 Ein Doppelmandat mit gleichzeitigem Einsitz im strategischen und im operativen Führungsor-
gan ist nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todes- oder Krankheitsfall) und für eine be-
grenzte Zeitdauer zulässig. 

11.8 Um dem Regierungsrat eine Auswahl zu ermöglichen, sind ihm im Zusammenhang mit der 
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Wahl des strategischen Führungsorgans in der Regel frühzeitig Wahlvorschläge in Form ei-
ner sog. «Long List» zu unterbreiten.  

11.9 Dem Regierungsgeschäft zur Wahl des strategischen Führungsorgans sind mindestens der 
Lebenslauf sowie die Interessensbindungen des vorgeschlagenen Kandidaten oder der Kan-
didatin und das Anforderungsprofi vorzulegen. 

 

Kommentar  

Unter «strategischem Führungsorgan» wird beispielsweise der Verwaltungsrat einer Aktiengesell-
schaft oder der Stiftungsrat einer Stiftung verstanden. Als «operatives Führungsorgan» gilt vorliegend 
beispielsweise die Geschäftsleitung einer Aktiengesellschaft oder der/die Geschäftsführer/in einer 
Stiftung. 

Die Ziffern 11.1 bis 11.9 gelten sowohl für die Wahl des Gesamtgremiums wie auch bei Neu- oder Er-
satzwahlen von Mitgliedern des strategischen Führungsorgans. 

Für die Befassung des Regierungsrates mit Wahlgeschäften des ersten und zweiten Kreises bzw. des 
zuständigen Regierungsmitglieds bei Wahlgeschäften des dritten Kreises ist die jeweilige Fachdirek-
tion zuständig sofern nicht andere spezialrechtliche Bestimmungen gelten.  

Die jeweilige Fachdirektion zeichnet überdies für die Weiterentwicklung des spezifischen Anforde-
rungsprofils für die Wahl des strategischen Führungsorgans des ersten Kreises verantwortlich. 

Die Weiterentwicklung des allgemeinen Anforderungsprofils (zweiter und dritter Kreis) liegt in der Ver-
antwortung der Finanzdirektion in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe PCG BE. 
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12. Kantonsvertretung im strategischen Führungsorgan 

12.1 Die Führung, Aufsicht und Steuerung der Träger öffentlicher Aufgaben ist in erster Linie mit 
den Instrumenten gemäss Ziffer 8.1 dieser Richtlinien sicherzustellen.  

12.2 Von der Möglichkeit, eine Kantonsvertretung in das strategische Führungsorgan eines Trä-
gers öffentlicher Aufgaben zu entsenden, ist zurückhaltend Gebrauch zu machen. Kann die 
Interessenvertretung des Kantons über andere Instrumente sichergestellt werden, ist grund-
sätzlich auf eine Kantonsvertretung zu verzichten.  

12.3 Die Mitglieder des Regierungsrates nehmen keinen Einsitz im strategischen Führungsorgan 
von Trägern öffentlicher Aufgaben. Ausnahmen sind einzig für Vertretungen von Amtes we-
gen möglich. 

12.4 Kantonsvertretungen durch Mitglieder des Grossen Rates sind ausgeschlossen. 

12.5 Bei Neu- und Wiederwahlen von Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertretern in die strategi-
schen Führungsorgane prüfen die zuständigen Fachdirektionen im Einzelfall, ob eine Kan-
tonsvertretung im betroffenen Führungsgremium weiterhin sachgerecht ist.  

12.6 Bei den einzelnen Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertretern dürfen grundsätzlich keine 
finanziellen, personellen und materiellen Interessenskonflikte oder Abhängigkeiten vorliegen, 
welche eine unabhängige Meinungsbildung beeinträchtigen könnten. Treten solche auf, so 
ist die zuständige Fachdirektion umgehend zu informieren. 

12.7 Von der Möglichkeit ehemalige kantonale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (Regie-
rungsrat und Grosser Rat) sowie ehemalige Kantonsmitarbeitende zu wählen, ist zurückhal-
tend Gebrauch zu machen. 

12.8 Die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter werden gestützt auf Artikel 48 Absatz 3 OrG 
durch den Regierungsrat abgeordnet oder zur Wahl empfohlen. Der Regierungsrat kann 
diese Befugnis an die Direktionen oder die Staatskanzlei übertragen (Art. 48 Abs. 4 OrG).  

12.9 Die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter werden in der Regel für eine Amtsdauer von 
vier Jahren gewählt; die Wiederwahl ist zulässig (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung über die Kan-
tonsvertreterinnen und Kantonsvertreter [BSG 153.15]). 

12.10 Es wird zwischen «internen» und «externen» Kantonsvertretungen unterschieden. Als «in-
terne» Kantonsvertretungen gelten Kantonsangestellte. Als «externe» Kantonsvertretungen 
gelten Kantonsvertreterinnen und -vertreter, die nicht in einem Anstellungsverhältnis mit dem 
Kanton stehen (sog. «verwaltungsexterne Drittpersonen»). 

12.11 Werden verwaltungsexterne Drittpersonen vom Regierungsrat als Kantonsvertreterinnen und 
Kantonsvertreter abgeordnet oder gewählt, stehen sie in einem Auftragsverhältnis zum Kan-
ton (Art. 394ff. OR [SR 220]). Die zuständige Fachdirektion schliesst mit Kantonsvertreterin-
nen und Kantonsvertreter in Träger öffentlicher Aufgaben des ersten und des zweiten Krei-
ses einen schriftlichen Mandatsvertrag ab. 

12.12 Die Aufgaben der Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter bestimmen sich nach Artikel 
48 Absatz 2 OrG sowie Artikel 2 der Verordnung über die Kantonsvertreterinnen und Kan-
tonsvertreter. 
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12.13 Für die Entschädigung von Kantonsvertretungsmandaten von Personen, die in einem Anstel-
lungsverhältnis mit dem Kanton stehen, gilt Artikel 52a des Personalgesetzes (PG; BSG 
153.01). Im Übrigen gilt für die Kantonsangestellten, die Kantonsvertretungsmandate wahr-
nehmen, generell die Personalgesetzgebung, namentlich in Bezug den möglichen Ersatz von 
Auslagen (Art. 100 ff. Personalverordnung [PV; BSG 153.011.1]) und die Annahme von Ge-
schenken (vgl. Art. 61 PG i.V.m. Art. 8a PV). 

12.14 Die Finanzdirektion führt eine Übersicht über sämtliche durch die internen Kantonsvertretun-
gen vereinnahmten Entschädigungen.  

12.15 Bei Kantonsangestellten, die im Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit eine Kantonsvertretung 
ausüben, haftet der Kanton (Art. 100 Abs. 1 PG). Kantonsvertreterinnen und -vertreter, die 
nicht beim Kanton angestellt sind, haften gestützt auf Art. 101 Abs. 1 PG. Verursachen sie 
einen Schaden, den sie nicht persönlich decken können, steht der Kanton für den Ausfall ein 
(Art. 101 Abs. 2 PG). Die verantwortlichen Personen können von Dritten nicht belangt wer-
den (Art. 102 Abs. 1 PG); der Kanton kann für die Dritten geleisteten Entschädigungen bei 
Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit Rückgriff auf die Verantwortlichen nehmen (Art. 102 Abs. 2 
PG). 

12.16 Eine allfällige Abberufung von Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertretern erfolgt durch 
den Regierungsrat, soweit nicht die Generalversammlung oder ein anderes Organ des Trä-
gers öffentlicher Aufgaben zuständig ist. Gemäss Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung über die 
Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter treten Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertre-
ter in der Regel auf das Ende des Monats, in dem sie das 70. Altersjahr vollenden, zurück. 
Über Ausnahmen entscheidet die betroffene Direktion, die Staatskanzlei oder die Justizlei-
tung. Ein bestehendes Kantonsvertretungsmandat von Kantonsangestellten endet mit dem 
Austritt aus dem Kantonsdienst, der Regierungsrat kann aber die Weiterführung des Man-
dats bewilligen (Art. 1 Abs. 2 der Verordnung über die Kantonsvertreterinnen und Kantons-
vertreter). 

 

Kommentar 

Zu Ziffer 12.6. 
Die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter haben einerseits die Interessen des Trägers der öf-
fentlichen Aufgabe zu verfolgen, andererseits haben sie auch die Interessen des Kantons zu wahren, 
mit dem sie durch das Anstellungsverhältnis oder einen Auftrag verbunden sind. Grundsätzlich sollten 
die Interessen des Kantons mit dem Zweck des Trägers der öffentlichen Aufgabe übereinstimmen. 
Potentielle Interessenkonflikte können sich dann ergeben, wenn sich das öffentliche Interesse und die 
Gewinnorientierung des Träger der öffentlichen Aufgabe zuwiderlaufen oder wenn der Kanton gleich-
zeitig für die Aufsicht des Trägers der öffentlichen Aufgabe zuständig ist oder als Leistungsbezüger 
auftritt. Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter sollten deshalb nicht gleichzeitig mit der Auf-
sichts- und der Kunden- bzw. Bestellerfunktion betraut sein. In den Aufsichtskonzepten findet sich je-
weils ein separates Kapitel mit Massnahmen zur Vermeidung von Rollenkonflikten (bspw. durch die 
Bezeichnung separater Stellen für die Wahrnehmung der Eignerinteressen und der Bestellerinteres-
sen). Sind die Interessen- bzw. Rollenkonflikte grundlegender Natur oder dauerhaft, sollte die Zweck-
mässigkeit der Kantonsvertretung an sich hinterfragt werden. 
Beim Auftritt eines konkreten Interessenkonflikts wird empfohlen, das Vorgehen mit der zuständigen 
Fachdirektion abzusprechen bzw. eine Instruktion der zuständigen Fachdirektion einzuholen.   
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Die vorliegenden Richtlinien sehen ferner in Ziffer 11.6 vor, dass die zuständigen Fachdirektionen bei 
Neuwahlen und periodisch bei Wiederwahlen (mindestens alle vier Jahre) die Interessenbindungen 
der Verwaltungs- und Stiftungsräte (und somit auch der Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter)  

mittels Selbstdeklaration erfassen und diese dem Regierungsrat mit dem Wahlantrag zur Kenntnis 
bringen. 

Zu Ziffer 12.8 
Die Wahl bzw. Abordnung von Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertretern wird durch die für die je-
weilige Gesellschaft oder Institution zuständige Fachdirektion vorbereitet. Dabei kommt das allge-
meine oder ein spezifisches Anforderungsprofil zur Anwendung (vgl. Ziffern 11.2 und 11.4). Es ist den 
zuständigen Fachdirektionen freigestellt, wie die Beurteilung über die Erfüllung des Anforderungspro-
fils erfolgt (z.B. durch Selbstdeklarationen, Gespräche usw.). 

Zu Ziffer 12.12 
Für Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter in Verwaltungsräten von Aktiengesellschaften gelten 
im Übrigen die aktienrechtlichen Bestimmungen (Art. 716 ff. OR). Demnach obliegen dem Verwal-
tungsrat alle Angelegenheiten, welche in den Statuten nicht der Generalversammlung vorbehalten 
und nicht rechtsgültig einer Geschäftsleitung delegiert worden sind. Namentlich sind die Interessen 
der Gesellschaft in guten Treuen zu wahren, womit u.a. eine Verpflichtung zum Verschweigen ver-
traulicher Informationen gegenüber Dritten und damit auch gegenüber der zuständigen Fachdirektion 
einhergeht. Es wird empfohlen, bei der Übernahme des Kantonsvertretungsmandats mit der zuständi-
gen Fachdirektion zu klären, wie die Fachdirektion über wichtige Geschäfte und Ereignisse zu infor-
mieren ist. 

Zu Ziffer 12.13 
Die Entschädigung von Kantonsvertretungsmandaten von Personen, die in einem Anstellungsverhält-
nis mit dem Kanton stehen, ist seit dem 1. Januar 2017 in Artikel 52a PG geregelt. Demnach werden 
die Mandate während der Arbeitszeit wahrgenommen und sämtliche Entschädigungen fliessen in die 
Kantonskasse4. Die Ausführungsbestimmungen zu den konkreten Auszahlungsmodalitäten hat der 
Regierungsrat mit RRB 1241/2016 vom 9. November 2016 festgelegt. Namentlich sind die Kantons-
vertreterinnen und Kantonsvertreter beauftragt, die Abrechnungen der Gesellschaft oder Institution zu 
prüfen, allfällige Fehler korrigieren zu lassen und die korrekten Abrechnungen umgehend visiert an 
das Generalsekretariat der Finanzdirektion zu übermitteln.  
Im Übrigen gilt für die Kantonsangestellten, die Kantonsvertretungsmandate wahrnehmen, generell 
die Personalgesetzgebung, namentlich in Bezug auf die Haftung, den möglichen Ersatz von Auslagen 
(Art. 100 ff. PV) und die Annahme von Geschenken (vgl. Art. 61 PG i.V.m. Art. 8a PV). Falls die Ge-
sellschaft oder Institution aktienbasierte Vergütungen oder Naturalentschädigungen ausrichtet, die 
den Wert von CHF 200 übersteigen, fallen diese unter das Geschenkannahmeverbot und sind daher 
durch die Kantonsangestellten abzulehnen. Sollte dies nicht möglich sein, ist die für die Verwertung 
von Naturalgeschenken zuständige Stelle der Finanzverwaltung beizuziehen.  
Den verwaltungsexternen Drittpersonen, die ein Kantonsvertretungsmandat wahrnehmen, stehen die 
von den Gesellschaften und Institutionen im Zusammenhang mit dem Mandat ausgerichteten Ent-
schädigungen grundsätzlich privat zu. Der Kanton richtet im Gegenzug keine zusätzlichen Entschädi-
gungen an sie aus.  

                                                   
4 Eine Ausnahme gilt für Kantonsangestellte, die den Kanton in der Verwaltungskommission der Bernischen Pensionskasse (BPK) bzw. der Bernischen Lehrerver-
sicherungskasse (BLVK) vertreten. Für diese Mandate, mit denen eine besonders komplexe Aufgabe und ein grosser zeitlicher Aufwand verbunden sind, gelten 
die Vorschriften der Personalgesetzgebung zu den Nebenbeschäftigungen und die Entschädigung geht an die Kantonsangestellten.  
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Zu Ziffer 12.15 
Für die Deckung allfälliger Schäden besteht die Möglichkeit, dass Verwaltungsratsorgane oder Einzel-
personen eine Organhaftpflichtversicherung (Directors and Officers Liability Insurance; D&O-Versi-
cherung) abschliessen. Der Kanton Bern hat selbst keine Organhaftpflichtversicherung abgeschlos-
sen, verfügt jedoch über eine eingeschränkte Versicherungsdeckung für die Haftpflicht der Regie-
rungsmitglieder und der Kantonsangestellten für Schäden aus ihrer Tätigkeit als nicht geschäftsfüh-
rendes Mitglied einer Verwaltung von Aktiengesellschaften und Genossenschaften sowie als Stif-
tungsrat. Die Deckung besteht sowohl für den Kanton als auch für die versicherten Personen selbst.  

Der Deckungsumfang im Bereich der reinen Vermögensschäden umfasst jeweils eine Garantiesumme 
in der Höhe von CHF 5 Mio. pro Jahr für die einzelnen Direktionen, die Staatskanzlei, die Justiz und 
die Universität Bern. Die einzelnen Gesellschaften und Institutionen verfügen unter Umständen über 
separate Versicherungen und Regelungen (bspw. betreffend Übernahme von Prozesskosten). Von 
der strafrechtlichen Verantwortung können die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter weder 
durch den Kanton noch durch eine Versicherung entbunden werden. 
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13. Leitsätze zur Vergütung der operativen und strategischen Führungsorgane 

13.1 Die Träger öffentlicher Aufgaben berücksichtigen bei der Festlegung der Vergütung und der 
weiteren Vertragsbedingungen der operativen und strategischen Führungsorgane insbeson-
dere: 

a. die Vergütungen und die weiteren Vertragsbedingungen in der betreffenden Branche, 
b. die Unternehmensgrösse, 
c. die Komplexität der Unternehmung, 
d. das unternehmerische Risiko, 
e. das Marktumfeld, 
f. den Geschäftsgang der Unternehmung bzw. dessen Wettbewerbsfähigkeit, 
g. die Vergütung der operativen und strategischen Führungsorgane im Verhältnis zu den übri-

gen Löhnen im Unternehmen. 

13.2 Bei den Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates sind insbesondere die an sie ge-
stellten Anforderungen (u.a. Erfahrung, Fachwissen, Netzwerk), die Funktion, das Risiko für 
die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren Verantwortung und der Zeitaufwand zur Wahr-
nehmung der Funktion im Verwaltungsrat zu berücksichtigen. 

13.3 Die Höhe der Vergütung der operativen und strategischen Führungskräfte in den Trägern öf-
fentlicher Aufgaben soll massvoll erfolgen und diejenige in anderen vergleichbaren Unter-
nehmen nicht überschreiten. 

13.4 Der Regierungsrat prüft bei Bedarf und soweit ihm die hierfür erforderlichen Informationen 
vorliegen die Angemessenheit der Vergütung der operativen und strategischen Führungsor-
gane von Trägern öffentlicher Aufgaben.  

13.5 Der Regierungsrat bzw. die Kantonsvertreterinnen und -vertreter in Träger öffentlicher Aufga-
ben wirken darauf hin, dass die Vergütungsmodelle für die operativen und strategischen 
Führungsorgane 

a. auf langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ausgelegt werden, 
b. einfach, pragmatisch und nachvollziehbar sind, 
c. periodisch durch die zuständigen Organe auf deren beabsichtigte Wirkung sowie die Berück-

sichtigung der unter Ziffer 1 genannten Kriterien hin überprüft werden. 

13.6 Die Vergütungen an die strategischen und operativen Führungsorgane sowie die ihnen zu-
grundeliegenden Vergütungsmodelle werden durch den Regierungsrat oder die zuständige 
Fachdirektion standardmässig an den Controllinggesprächen mit den Trägern öffentlicher 
Aufgaben thematisiert. 

13.7 Über die Vergütungen an die strategischen und operativen Führungsorgane sowie die ihnen 
zugrundeliegenden Vergütungsmodelle soll transparent informiert werden. 

13.8 Die Träger öffentlicher Aufgaben stellen bei der Festlegung der Vergütung und der weiteren 
Vertragsbedingungen der operativen und strategischen Führungsorgane sicher, dass diese 
frei von Diskriminierungen jeglicher Art (Herkunft, Geschlecht etc.) sind. 
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Kommentar 

Zu Ziffer 13.3 
Eine «massvolle» Vergütung bedeutet, dass sich die Träger öffentlicher Aufgaben bei der Festlegung 
der Vergütungen der operativen und strategischen Führungsorgane am Markt orientieren sollen. Auf 
der anderen Seite müssen sich auch die Träger öffentlicher Aufgaben bewusst sein, dass mit der 
staatlichen Beteiligung, welche einem Unternehmen auch ein gewisses Mass an Sicherheit und Stabi-
lität verleiht, automatisch eine bestimmte Zurückhaltung in Bezug auf die Vergütungspolitik bzw. die 
Höhe der Vergütungen an die operativen und strategischen Führungsorgane verbunden ist. Das 
heisst insbesondere, dass sich die Träger öffentlicher Aufgaben nicht an den höchsten Vergütungen 
in den jeweiligen Branchen orientieren sollen. Die in den Träger öffentlicher Aufgaben angewendeten 
Vergütungsmodelle dürfen in den jeweiligen Branchen nicht zu einer «Lohnspirale nach oben» führen. 
Was die operativen Führungsorgane anbelangt, so ist festzuhalten, dass der Regierungsrat – mit Aus-
nahme der beiden börsenkotierten Unternehmungen BEKB AG und BKW AG, bei welchen die Festle-
gung der Vergütungen der operativen Führungsorgane nach den Bestimmungen von Art. 18 der Ver-
ordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV: 
SR  221.331) erfolgt – nur über allfällige Kantonsvertreter/innen im Verwaltungsrat auf die Höhe der 
Vergütungen Einfluss nehmen kann. Weiter kann er im Rahmen der Eignerstrategie oder von Control-
linggesprächen seine diesbezüglichen Erwartungen zum Ausdruck bringen. Diesen kommt aber keine 
rechtliche Verbindlichkeit zu. 

Zu Ziffer 13.4 
Mit «bei Bedarf» ist Folgendes gemeint: Mit dem Bericht des Regierungsrates über die Vergütung der 
operativen und strategischen Führungsorgane in kantonalen Beteiligungen wurde im Dezember 2020 
erstmals eine Übersicht über die Vergütung der operativen und strategischen Führungsorgane der 
wichtigsten Träger öffentlicher Aufgaben geschaffen. Sollten in Zukunft erhebliche Abweichungen von 
den im Bericht aufgeführten Vergütungen feststellbar sein, können wiederum Quervergleiche erstellt 
werden, um die Angemessenheit der Vergütungen besser einzuschätzen. Gleiches gilt auch für die im 
Bericht nicht aufgeführten Träger öffentlicher Aufgaben. Auch bei diesen können bei Bedarf Querver-
gleiche erstellt werden. 

Zu Ziffer 13.7 
Dem Regierungsrat sind hinsichtlich der Forderung nach Transparenz bzw. der Forderung nach der 
Publikation der Vergütungen der operativen und strategischen Führungsorgane faktisch gewisse 
Schranken gesetzt (u.a. bei Minderheitsbeteiligungen). Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass die Ein-
flussmöglichkeiten des Regierungsrates vom jeweiligen Beteiligungsanteil abhängen.  
Dessen ungeachtet sollen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und sofern den einzelnen Trä-
gern öffentlicher Aufgaben auf dem Markt daraus kein Nachteil erwächst die Vergütungen der operati-
ven und strategischen Führungsorgane transparent ausgewiesen werden (vgl. dazu auch Ziffer 14.2). 
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14. Berichterstattung (Reporting) 

14.1 Dem Regierungsrat ist einmal jährlich jeweils bis Ende Oktober über die Träger öffentlicher 
Aufgaben des ersten und des zweiten Kreises Bericht zu erstatten (Reporting). 

14.2 Das Reporting enthält folgende Elemente: 

1. Allgemeine Informationen 
a) Zweck des kantonalen Engagements, 
b) Rechtsform,  
c) Mitglieder des strategischen Führungsorgans, 
d) Vertreter des Kantons im strategischen Führungsorgan, 
e) Vorsitzende/r des operativen Führungsorgans, 
f) Sachzuständige Direktion und Amt. 

2. Kennzahlen 
a) Anzahl Mitarbeitende, 
b) Umfang des finanziellen Engagements, 
c) betriebliche Schlüsselkennzahlen, 
d) Geschlechtervertretungen in den strategischen und operativen Führungsorganen 
e) Ausweis der Vergütungen an die operativen und strategischen Führungsorgane, 
f) weitere massgebliche Aktionärsgruppen. 

3. Berichterstattung 
a) Anzahl der pro Jahr geführten Controllinggespräche, 
b) wichtige Ereignisse aus Optik Eignerstrategie / Unternehmensoptik, 
c) Gesamteinschätzung der Fachdirektion zum Zustand des Trägers öffentlicher Aufgaben 

(Ampelsteuerung), 
d) Ausblick / Risikobeurteilung der Fachdirektion. 

14.3 Die Prozessführung für das Reporting liegt bei der Finanzdirektion. Die zuständigen Fachdi-
rektionen stellen die Daten und Informationen zu den einzelnen Trägern öffentlicher Aufga-
ben zusammen. Vor der Befassung des Regierungsrates wird das Reporting jeweils der Ar-
beitsgruppe PCG BE zur Konsolidierung zugestellt. 

14.4 Die allgemeinen Informationen sowie die Kennzahlen gemäss Ziffer 14.2 werden jährlich auf 
der Website der Finanzdirektion publiziert.  

14.5 Die Geschäftsberichte der Träger öffentlicher Aufgaben sind soweit möglich der Öffentlich-
keit in geeigneter Form zugänglich zu machen. 

 

Kommentar 

Zu Ziffer 14.1 
Mit dem jährlichen Reporting soll der Regierungsrat jene notwendigen Informationen erhalten, welche 
für eine Standortbestimmung und einen Ausblick bzw. eine Risikobeurteilung der jeweiligen Organisa-
tion von Bedeutung sind. 

Zu Ziffer 14.2 
Hinsichtlich des Reportings gilt es Folgendes zu beachten: 
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- Zweck des kantonalen Engagements» 
Es ist kurz auszuführen, weshalb sich der Kanton beim entsprechenden Unternehmen engagiert.  

- Anzahl Mitarbeitende 
Die «Anzahl Mitarbeitende» bezieht sich auf die per Jahresende beschäftigte Anzahl der Mitarbei-
tenden in Vollzeitäquivalenten. 

- Umfang des finanziellen Engagements 
Anhand ausgewählter Schlüsselgrössen soll der Umfang des finanziellen Engagements des Kan-
tons dargestellt werden (Beteiligung am Grundkapital, Gewährung von Darlehen, regelmässige 
Beiträge, Haftungstragung).  

- Betriebliche Schlüsselkennzahlen 
Zur Kurzcharakterisierung der finanziellen Situation des Unternehmens sind geeignete Grössen zu 
nennen. Dies können Gewinn- und Rentabilitätszahlen, Umsatzwerte, Aufwandgrössen, Angaben 
zu Bestand und Entwicklung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, Angaben zur Börsenka-
pitalisierung u.a. sein. 

- Geschlechtervertretung in den strategischen und operativen Führungsorganen 
Damit der Regierungsrat seine Steuerungs- und Führungsverantwortung im Bereich der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern wahrnehmen kann, ist im Reporting die Anzahl Männer und Frauen 
in den operativen und strategischen Führungsorganen auszuweisen.  

- Ausweis der Vergütungen an die operativen und strategischen Führungsorgane 
Im Reporting sind die Gesamtvergütungen an die operativen und strategischen Führungsorgane, 
die durchschnittliche Vergütung je Organ (bei VR ohne VRP) sowie die Vergütung an den/die Ver-
waltungsratspräsidenten/Verwaltungsratspräsidentin und den/die Vorsitzenden der Geschäftslei-
tung aufzuführen. Der Ausweis der Vergütungen erfolgt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
und sofern den einzelnen Beteiligungen auf dem Markt daraus kein Nachteil entsteht. 

- Weitere massgebliche Aktionärsgruppen 
Bei den Aktiengesellschaften sollen die Namen und der Beteiligungsanteil weiterer relevanter Akti-
onärsgruppen transparent gemacht werden.  

- Wichtige Ereignisse aus Optik Eignerstrategie / Unternehmensoptik 
An dieser Stelle sollen Einzelereignisse genannt werden, die entweder für den Kanton in seiner 
Funktion als Eigner oder für den Träger öffentlicher Aufgaben selbst von grosser Bedeutung sind. 
Sofern eine Eignerstrategie besteht (vgl. Ziffer 9.1), ist summarisch über die Einhaltung der Eigner-
ziele zu berichten.  

- Gesamteinschätzung der Fachdirektion zum Zustand des Trägers öffentlicher Aufgaben (Ampel-
steuerung) 
Die Fachdirektion nimmt eine Gesamtbeurteilung der Situation des Unternehmens vor. Dabei wer-
den die allgemeine Situation und Entwicklung des Unternehmens (im Kontext der Branchenent-
wicklung), die Erfüllung der Eignerziele (bzw. des Leistungsauftrags oder der öffentlichen Aufgabe) 
und die Einhaltung der Grenzwerte der im Aufsichtskonzept definierten Kennzahlen berücksichtigt. 
Die Gesamtbeurteilung wird mit einer Ampel (grün, gelb, rot) visualisiert. Liegt die Beurteilung im 
grünen Bereich, sind ergänzende Bemerkungen optional möglich. Steht die Ampel auf gelb oder 
rot, ist die Beurteilung zu kommentieren. Der Handlungsbedarf und die vorgesehenen oder bereits 
ergriffenen Massnahmen (bzw. die allfällige Intervention der zuständigen Fachdirektion oder des 
Regierungsrates) sind zwingend zu nennen. 

- Ausblick / Risikobeurteilung der Fachdirektion 
Im Rahmen eines Ausblicks äussert sich die Fachdirektion zu den für den Kanton mit dem Träger 
der öffentlichen Aufgabe verbundenen Risiken (z. B. Finanz-, Versorgungs- und Reputationsrisi-
ken) und deren Schadenpotential und Eintretenswahrscheinlichkeit. Aussagen zur Entwicklung der 



Richtlinien über die Führung, Steuerung und Aufsicht von 
Trägern öffentlicher Aufgaben 

Public Corporate Governance –  
Richtlinien Kanton Bern 

Berichterstattung (Reporting) 

 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 14.12.2020 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 99049160 | Geschäftsnummer: 2019.FINGS.65 31/38 

Risikosituation (insbesondere auch im Branchenvergleich) sind wünschenswert. 

Zu Ziffer 14.3 
Die zuständigen Fachdirektionen stellen die Daten und Informationen zusammen. Sie nehmen die 
Gesamteinschätzung zum Zustand des Unternehmens (Ampelsteuerung), die Kommentierungen und 
den Ausblick bzw. die Risikobeurteilungen vor. Die Prozessführung für das Reporting liegt bei der Fi-
nanzdirektion. Die Beiträge der zuständigen Fachdirektionen werden durch die Finanzdirektion im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten plausibilisiert. Das Reporting wird vor der Befassung des Regierungsra-
tes der Arbeitsgruppe PCG BE zur Konsolidierung zugestellt. 
 
Zu Ziffer 14.5 
In Umsetzung der Motion 178-2020 «Transparenzorientierte Eigentümerstrategie bei Unternehmen 
mit Kantonsbeteiligung» erachtet es der Regierungsrat als zielführend, die Träger öffentlicher Aufga-
ben anzuhalten, ihre Geschäftsberichte zu veröffentlichen. Der Regierungsrat möchte den Trägern 
öffentlicher Aufgaben indessen nicht vorschreiben, wie sie den Geschäftsbericht zu veröffentlichen 
haben. Verfügt ein Träger öffentlicher Aufgaben beispielsweise über keine Homepage, so soll sie 
nicht gezwungen werden, den Bericht beispielsweise im Amtsblatt zu veröffentlichen. Vielmehr muss 
es genügen, dass der Träger der öffentlichen Aufgabe den Geschäftsbericht auf Nachfrage hin zu-
gänglich macht (beispielsweise per E-Mail oder Einsicht vor Ort). 
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15. Spezialberichterstattungen 

15.1 Bei den Trägern öffentlicher Aufgaben des ersten Kreises (vgl. Ziffer 6.1 oben) beurteilen die 
zuständigen Fachdirektionen die Anträge des strategischen Führungsorgans an die General-
versammlung und stellen Antrag an den Regierungsrat. 

15.2 Hinsichtlich der Generalversammlungen (von Aktiengesellschaften) der Träger öffentlicher 
Aufgaben des zweiten und dritten Kreises erfolgt die Beurteilung der Anträge des strategi-
schen Führungsorgans an die Generalversammlung (von Aktiengesellschaften) durch die zu-
ständige Fachdirektion sofern nicht andere spezialrechtliche Bestimmungen gelten. 

 

Kommentar 

Zu den Ziffern 15.1 und 15.2 
Durch die zuständigen Fachdirektionen ist neben der Beurteilung der Anträge des strategischen Füh-
rungsorgans an die Generalversammlung (z.B. Statutenänderungen, Genehmigung der Jahresrech-
nung, der Gewinnverwendung, der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Wahl von Mit-
glieder des Verwaltungsrates, Genehmigung von Vergütungen etc.) insbesondere auch eine Beurtei-
lung des jeweiligen Jahresergebnisses zu Handen des Regierungsrates vorzunehmen. Basis hierfür 
können beispielsweise 

- die Entwicklung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, 
- die Entwicklung einzelner Sparten der Unternehmung, 
- ein Benchmarkvergleich mit den Ergebnissen anderer Unternehmen in der gleichen Branche bzw. 

die Entwicklung der Unternehmung im Branchenvergleich, 
- die Entwicklung des Leistungsangebotes, 
- ausserordentliche Ereignisse im Berichtsjahr oder 
- die Erörterung der kurz-, mittel- und langfristigen Zukunftsaussichten bilden. 
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16. Controllinggespräche 

16.1 Der Regierungsrat oder die zuständigen Fachdirektionen führen mit den strategischen Füh-
rungsorganen der Träger öffentlicher Aufgaben des ersten Kreises mindestens jährlich ein 
Controllinggespräch durch. 

16.2 Die zuständigen Fachdirektionen führen mit den strategischen Führungsorganen der Träger 
öffentlicher Aufgaben des zweiten Kreises mindestens jährlich ein Controllinggespräch 
durch. 

16.3 Die Fachdirektionen führen mit den strategischen Führungsorganen der Träger öffentlicher 
Aufgaben des dritten Kreises nach Bedarf Controllinggespräche durch. 

16.4 Die Inhalte von Controllinggesprächen sind zu protokollieren. 

Kommentar 

Controllinggespräche mit den strategischen Führungsorganen der Träger öffentlicher Aufgaben die-
nen in erster Linie der gegenseitigen Information zwischen dem Regierungsrat bzw. der zuständigen 
Fachdirektion und dem Träger öffentlicher Aufgaben. Im Fokus des Controllinggesprächs stehen u.a. 
die aktuellen Entwicklungen, wichtige Ereignisse aus Sicht des Trägers der öffentlichen Aufgabe so-
wie des Eigners sowie ein strategischer Ausblick auf zukünftige Herausforderungen.  

In den Aufsichtskonzepten der Träger öffentlicher Aufgaben des ersten Kreises wird festgehalten, ob 
das Controllinggespräch durch den Regierungsrat oder die zuständige Fachdirektion durchgeführt 
wird.  
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17. Weitere Instrumente und Tätigkeiten 

17.1 Als weitere Instrumente und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Führung, Steuerung und 
Aufsicht sowie dem Controlling gegenüber Trägern öffentlicher Aufgaben sind zu erwähnen 

a) Abschluss von Leistungsvereinbarungen, 
b) Situationsbezogene Berichterstattungen und Antragstellungen durch die federführenden Di-

rektionen im Laufe des Kalenderjahres (z. B. bei besonderen Risikosituationen, zu grundle-
genden Fragen zur Eignerstrategie usw.), 

c) Allfällige weitere Aufgaben und Tätigkeiten gemäss Spezialgesetzgebung. 
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18. Umsetzungsfrist 

18.1 Für die Umsetzung der vorliegenden Richtlinien gilt eine Frist von zwei Jahren ab deren In-
kraftsetzung. 

 

Kommentar 

Die Umsetzung der Richtlinien hat teilweise einen hohen Anpassungsbedarf von bisherigen Instru-
menten (z.B. hinsichtlich der Standardisierung der Eignerstrategien) zur Folge. Gleichzeitig werden 
mehrere Träger öffentlicher Aufgaben neu den Richtlinien unterstellt (z.B. die beiden Pensionskassen 
und die Schweizerische Nationalbank). Um den zuständigen Fachdirektionen und der Staatskanzlei 
für die Erarbeitung bzw. Anpassung der einzelnen Instrumente (inkl. deren Genehmigung durch die 
hierfür zuständigen Organe) ausreichend Zeit einzuräumen, wird für die Umsetzung der Richtlinien 
eine Übergangsfrist von zwei Jahren nach deren Inkraftsetzung vorgesehen. Gleichzeitig sind die ein-
zelnen Träger und die Kantonsvertreter/innen innerhalb der vorgesehenen Frist über die mit den 
Richtlinien vorgesehenen Neuerungen zu informieren.  
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19. Anhang 1 – Zuteilung der einzelnen Träger öffentlicher Aufgaben in das Dreikreisemodell 

Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 

- Bedag Informatik AG 
- Berner Fachhochschule 
- Berner Kantonalbank BEKB AG 
- Bernische Lehrerversicherungskasse 

(BLVK) 
- Bernische Pensionskasse (BPK) 
- BKW AG 
- BLS AG (inkl. BLS Netz AG) 
- Gebäudeversicherung Bern (GVB) 
- Hôpital du Jura bernois SA 
- Insel Gruppe AG (Konzern) 
- Pädagogische Hochschule 
- PZM Psychiatriezentrum Münsingen 

AG 
- Regionalspital Emmental 
- Schweizerische NationalbankSpitäler 

FMI AG 
- Spital STS AG 
- Spital Region Oberaargau AG 
- Spitalzentrum Biel AG 
- Universität Bern  
- Universitäre Psychiatrische Dienste 

UPD AG 

- Aare Seeland Mobil AG 
- BE! Tourismus AG 
- Bernische Stiftung für Agrarkredite 
- Bernisches Historisches Museum 
- Berner Oberland Bahn (BOB) 
- Chemin de fer du Jura (CJ) 
- Flughafen Bern AG 
- Haute Ecole ARC Neuchâtel, Berne, 

Jura (HE-Arc) 
- Haute Ecole Pédagogique BEJUNE 
- Immobiliengesellschaft Wankdorf AG 

(IWAG) 
- Konzert Theater Bern 
- Kunstmuseum Bern 
- Messepark Bern AG 
- Montreux-Berner-Oberland-Bahn 

(MOB) 
- Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) 
- Schulverlag plus AG 
- Schweizer Salinen AG 
- Schweizerisches Freilichtmuseum Bal-

lenberg 
- SelFin Invest AG 
- Spital Netz Bern Immobilien AG (SNBI 

AG) 
- STI Beteiligungen AG 
- Swisslos 
- Zentrum Paul Klee - Maurice E. and 

Martha Müller Foundation 
 

- Autoeinstellhalle Rathaus AG 
- Axsana AG 
- Bauernmuseum Althus - Jerisberghof 

(Ferenbalm) 
- be-advanced AG 
- Berner Klinik Montana 
- Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG 
- BLS-Stiftung 
- Bonstettengut Gwatt 
- Cantosana AG 
- CASEi 
- Centre interrégionale de perfectionne-

ment CIP 
- Eduard Ruchti-Stiftung 
- Einsatzkostenversicherung der Ge-

meinden in ausserordentlichen Lagen 
(EKV) 

- Ellen J. Beer Stiftung 
- eOperations Schweiz AG 
- Felber-Stiftung 
- Fondation Collection Robert 
- Fondation du Musée jurassien d'art et 

d'histoire 
- Fondation rurale interjurassienne 
- Forum du bilinguisme 
- Genossenschaft Berner Blumenbörse 
- Genossenschaft Nationales Pferde-

zentrum (NPZ) Bern 
- Genossenschaft Schweizer Biblio-

theksdienst  
- Hans-Sigrist-Stiftung 
- Hotelfachschule Thun 
- Landi Seeland AG 
- Louise Blackborne Stiftung 
- La Fondation des Archives de l'ancien 

Évêché de Bâle à Porrentruy (AAEB) 
- Radio- und Fernsehgenossenschaft 

Bern Deutschfreiburg Oberwallis RGB 
- Schweizerisches Alpines Museum 
- Schweizerische Gesellschaft für Hotel-

kredite SHG 
- Schweizerische Polizeistiftung 
- Schweizerisches Polizeiinstitut 
- SEMAG, Saat- und Pflanzgut AG 
- SwissDRG AG 
- Stiftung Alte Sodbachbrücke 
- Stiftung Alte Steinbachbrücke 
- Stiftung Dürrenmatt Mansarde 
- Stiftung Eichberg 
- Stiftung Heimat- und Rebbaumuseum, 

Spiez 
- Stiftung Interkantonale Försterschule 

LyssStiftung Rathaus des Äusseren 
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Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 

Standes 
- Stiftung Robert Walser 
- Stiftung Schloss Hünegg 
- Stiftung Schloss Landshut 
- Stiftung Schlossberg, La Neuveville 
- Stiftung Schweizer Wildstation  
- Stiftung Wyss Academy for Nature at 

the University of Bern 
- Swissmedic, Schweizerisches Heilmit-

telinstitut  
- SWITCH  
- Switzerland Innovation Park Biel/Bi-

enne AG 
- Wässermatten Stiftung 
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21. Dokument-Protokoll 

Vorgenommene Änderungen  

Version Name Datum Bemerkungen 

0.1 FIN 29. Juli 2020 Dokument neu erstellt 

0.2 FIN 8. September 2020 Version für das Mitberichtsverfahren 

0.3 FIN 2. Dezember 2020 Version unter Berücksichtigung Mitbe-
richtsverfahren 

Genehmigung durch Regierungsrat 

Version Name Datum Bemerkungen 

0.1 Sitzung des Regierungsrates 16. Dezember 2020  

    

 


